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geWerBliche gütertraNsPorte 
und Personenbeförderungen unterliegen 
besonderen gesetzlichen Regelungen 
zur aufzeichnung und Dokumentation 
von lenk-, Ruhe- und arbeitszeiten. Ins-
besondere mit der Verordnung (eG) nr. 
561/2006 und der Verordnung (eWG) nr. 
3821/85 (Regelungen zum Kontrollgerät) 
hat der europäische Gesetzgeber im Zuge 
der einführung des digitalen Kontrollge-
rätes eine Vielzahl von Vorschriften zu 
den lenk- und Ruhezeiten sowie zu den 
damit einhergehenden Dokumentati-
onspflichten erlassen. In diesem Zusam-
menhang dient das Fahrpersonalgesetz 
(FPersG) und die Fahrpersonalverordnung 
(FPersV) der umsetzung und Konkretisie-
rung des eu-Rechts im hinblick auf ge-
werbliche Beförderungen in der Bundes-
republik Deutschland. 

In der Praxis führt dieses nebeneinan-
der des eu-Rechts und der nationalen 
Vorschriften oftmals zu einer erheblichen 
Verwirrung der betroffenen unternehmer 
und Kraftfahrer. angesichts der rigorosen 
Bußgeldvorschriften gem. §§ 8, 8 a FPersG 
bei Verstößen gegen die lenk- und Ruhe-
zeiten sowie gegen die Dokumentations- 
und aufbewahrungspflichten ist jedem 
unternehmer zu empfehlen, sich intensiv 
mit den in seinem konkreten tätigkeits-
feld geltenden Vorschriften zu befassen. 
Für unternehmen, die Geld- und Wert-
transporte durchführen, gilt dies insbe-
sondere im hinblick auf den Geltungsbe-
reich der ausnahmeregelung gem. § 18 
abs. 1 Ziff. 13 FPersV. 

auf Grund dieser Vorschrift sind Spe-
zialfahrzeuge für Geld- und/oder Wert-
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transporte von der anwendung der art. 
5 bis 9 der Verordnung (eG) nr. 561/2006 
und der Verordnung (eWG) nr. 3821/85 
ausgenommen. Demnach unterliegen 
zwar auch Fahrer von Geld- und Wert-
transporten – wie alle anderen Berufs-
kraftfahrer – den lenk- und Ruhezeiten 
der FPersV und müssen folglich ein vor-
handenes Kontrollgerät betreiben; aller-
dings finden bei dieser transportart ins-
besondere die aufzeichnungsvorschriften 
gem. art. 6 abs. 5 der Verordnung (eG) 
nr. 561/2006 und die aufbewahrungs-
vorschriften gem. art. 14 der Verordnung 
(eWG) nr. 3821/85 keine anwendung. 

Dass die auf den ersten Blick klare 
tatbestandsvoraussetzung der ausnah-
mevorschrift gem. § 18 abs. 1 Ziff. 13 
FPersV – nämlich der Betrieb eines „Spe-
zialfahrzeuges für Geld- und/oder Wert-
transporte“ – durchaus in unterschied-
licher Weise ausgelegt werden kann, 
musste ein mitgliedsunternehmen des 
BDWS/BDGW anlässlich eines behörd-
lichen ermittlungsverfahrens im Verlauf 
des Jahres 2008 erleben. ausgangspunkt 
für das spätere Bußgeldverfahren war 
die polizeiliche Kontrolle eines ungepan-
zerten münzgeldtransporters des un-
ternehmens. hierbei wurde festgestellt, 
dass zwar ein Kontrollgerät für die auf-
zeichnung der lenkzeiten vorhanden war 
und auch ordnungsgemäß genutzt wur-
de; entgegen den Dokumentations- und 
aufzeichnungspflichten gem. art. 14 abs. 
2, art. 15 abs. 5 der Verordnung (eWG) 
nr. 3821/85 hatte jedoch der Fahrer die 
Schaublätter des Kontrollgeräts nicht 
vorschriftsmäßig beschriftet und be-

wahrte diese – statt am unternehmens-
sitz – im lkw auf. Darüber hinaus war 
dem Fahrer keine Bescheinigung über 
berücksichtigungsfreie Zeiten gem. § 20 
abs. 1 FPersV ausgestellt worden. 

angesichts dieses Sachverhalts erließ 
die zuständige Bußgeldbehörde, das 
landratsamt des Rems-murr-Kreises, so-
wohl gegen den Fahrer als auch gegen den 
unternehmer, das heißt gegen den für die 
Überwachung der Fahrer zuständigen Ge-
schäftsführer, Bußgeldbescheide in höhe 
von insgesamt nahezu 10.000,00 e (!). 

Dem hinweis der Verteidigung auf 
§ 18 abs. 1 Ziff. 13 FPersV entgegnete 
die Bußgeldbehörde, es handle sich bei 
einem ungepanzerten münztransporter 
– ungeachtet der ausschließlichen nut-
zung als Geldtransporter – nicht um ein 
„Spezialfahrzeug“ im Sinne der einschlä-
gigen ausnahmevorschrift. Für die Quali-
fizierung als „Spezialfahrzeug“ bedürfe es 
vielmehr einer besonderen Bauart – zum 
Beispiel Panzerung, Schusssicherung,  
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besonderes Fahrgestell, Doppeltüren, etc. –, was nach einholung 
einer auskunft der Kfz-Zulassungsstelle für den betreffenden 
lkw als bloßem „Kastenwagen“ verneint wurde. 

Der gegenteiligen Rechtsauffassung der Verteidigung, wo-
nach es für den tatbestand gem. § 18 abs. 1 Ziff. 13 FPersV nicht 
auf die Bauart, sondern auf die konkrete Verwendung und das 
äußere erscheinungsbild ankomme, schloss sich das aG Waib-
lingen in seinem ausführlichen urteil vom 31.10.2008, az. 5 OWi 
65 Js 49202/08, an und sprach sowohl den beteiligten Fahrer als 
auch den unternehmer von den erhobenen Vorwürfen frei. 

abgesehen davon, dass münzgeldtransporte aus Gewichts-
gründen regelmäßig nicht gepanzert seien, da die Panzerung 
die nutzlast massiv verringern würde, schloss das aG Waib-
lingen aus dem Zweck von § 18 abs. 1 Ziffer 13 FPersV, dass 
„Spezialfahrzeuge für Geld- und/oder Werttransporte“ nicht 
wegen ihrer Bauart von der Verpflichtung zum aufzeichnen der 
lenk- und Ruhezeiten freigestellt seien, sondern wegen ihrer 
besonderen Verwendung. eine umfassende Verpflichtung zur 
aufzeichnung der lenk- und Ruhezeiten würde nämlich „im 
nebeneffekt“ dazu führen, dass diese Fahrzeuge, welche in der 
Regel als Werttransporte ohne Weiteres erkennbar seien, von 
Polizeibeamten regelmäßig angehalten und kontrolliert wer-
den dürften. Dies berge jedoch erhebliche Gefahren, zumal 
Überfälle unter missbräuchlicher Verwendung von Polizeiuni-
formen – als Fahrzeugkontrolle getarnt – denkbar und bereits 
vorgekommen seien. Darüber hinaus könnten Konfliktsituati-
onen auftreten, wenn Fahrer von Geldtransportern die für sie 
uneingeschränkt geltenden lenk- und Ruhezeiten nur dadurch 
einhalten könnten, wenn sie an gefährlichen oder unsicheren 
Stellen pausieren müssten, bis die Weiterfahrt wieder erlaubt 
sei. hierbei sei es durchaus denkbar, dass dem Fahrer die ein-
haltung der Vorschriften über lenk- und Ruhezeiten nicht zu-
mutbar sei. Zwar könne er gleichwohl bestraft werden, wenn 
entweder dem Fahrer oder dem halter durch Organisations-
verschulden das auftreten der Gefahrensituation zuzurechnen 
sei und der eintritt einer unsicheren lage vorhersehbar war; 
offenbar habe jedoch der Verordnungsgeber – nach auffas-
sung des aG Waiblingen – mit der ausnahmevorschrift gem.  
§ 18 abs. 1 Ziff. 13 FPersV vermeiden wollen, dass Gefahrensi-
tuationen etwa dadurch entstehen, dass Fahrer und halter zur 
Vermeidung einer ahndung wegen eines vorwerfbaren lenkzeit-
verstoßes gefahrenträchtige Fahrtunterbrechungen vornehmen 
oder anordnen. Im Übrigen führe die ausnahmeregelung gem. 
§ 18 abs. 1 Ziff. 13 FPersV nicht dazu, dass lenk- und Ruhezeit-
verstöße unentdeckt blieben. Geld- und Werttransporte wür-
den nämlich im Regelfall nur über kurze Distanzen gehen und 
intensiv überwacht werden. Falls die Polizei die einhaltung der 
lenk- und Ruhezeiten im einzelfall kontrollieren wolle, könne 
dies durch einsicht in die in der Zentrale dokumentierten auf-
zeichnungen über Fahrtstrecken und einsatzzeiten erfolgen. 

Das aG Waiblingen schloss aus den dargestellten Gründen, 

dass eine Differenzierung im hinblick auf die Bauart nicht gebo-
ten und die ausnahmevorschrift gem. § 18 abs. 1 Ziff. 13 FPersV 
auf sämtliche – als solche erkennbare – Wert- und Geldtrans-
porte anzuwenden sei. Der auffassung des aG Waiblingen ist un-
eingeschränkt zuzustimmen. Bei der tatbestandsvoraussetzung 
„Spezialfahrzeuge für Geld- und/oder Werttransporte“ gem. § 
18 abs. 1 Ziff. 13 FPersV handelt es sich um einen unbestimmten 
Rechtsbegriff ohne definierte mindestvoraussetzungen. eine 
naheliegende auslegung nach Sinn und Zweck ergibt, dass diese 
ausnahmevorschrift der besonderen transportabwicklung, der 
erhöhten Gefährdungslage und der permanenten Überwachung 
von Geld- und Werttransporten Rechnung tragen soll. Diese 
wegen der konkreten nutzungsart bestehenden Besonderheiten 
sind, ungeachtet der Bauart des jeweiligen Fahrzeuges, grund-
sätzlich bei jedem Geld- und Werttransport zu bejahen. Dar-
über hinaus können Geld- und Werttransporter - im Regelfall 
- bereits auf Grund ihrer besonderen technischen ausrüstung 
(technik zur ladungssicherung, erweiterter Schließmechanis-
mus, Kommunikationsmittel, GPS-Ortungssystem, etc.) und des 
gesamten äußeren erscheinungsbildes (Beschriftung, Dach-
kennung, Dienstkleidung und Bewaffnung der Fahrer etc.) von 
einem „normalfahrzeug“ eindeutig unterschieden werden. 

In vergleichbaren Bußgeldverfahren kann auf die obige argu-
mentation – insbesondere auch unter hinweis auf das urteil des 
aG Waiblingen – verwiesen werden. Der Fall hat jedoch wie-
der einmal verdeutlicht, dass Bußgeldbehörden auch bei ein-
deutiger Sach- und Rechtslage zu einer „bußgeldfreundlichen“ 
auslegung von Rechtsnormen neigen und dabei auslegungs-
zweifel zu lasten des Betroffenen werten. Im Sinne der Rechts-
sicherheit und Rechtsvereinheitlichung ist folglich die gericht-
liche Überprüfung derartiger „auslegungsmethoden“ dringend 
anzuraten.  

Ein	Tipp	der	Polizei	für	alle	handybesitzer:		
Funktion	*#06#	nutzen
Die untenstehende Funktion ist anscheinend bei allen handys 
verfügbar und man muss sich fragen, warum handy-herstel-
ler und -händler so etwas geheim halten. Wenn die folgende 
maßnahme an möglichst viele leute weitergeleitet wird, dann 
könnten die handy-Diebstähle sicher deutlich zurückgehen.
Jedes handy hat eine eigene, einmalige Seriennummer. Diese 
kann wie folgt aufgerufen werden: *#06#, daraufhin wird die 
Seriennummer des handys, egal von welchem hersteller, ange-
zeigt und im Display dargestellt. Diese nummer notieren und 
aufbewahren. Wenn nun ein handy gestohlen werden sollte, 
muss man diese Seriennummer dem telefonhändler oder her-
steller melden und dieser kann dann das handy total blockie-
ren, auch wenn der Dieb eine neue SIm- Karte einsetzt. 
man bekommt davon zwar sein handy nicht zurück, aber man 
hat wenigstens die Genugtuung, dass der Dieb auch nichts 
mehr damit anfangen kann. Wenn alle handy-Besitzer diese 
Vorkehrung treffen würden, würde es sich bald nicht mehr loh-
nen, ein handy zu klauen!

DSD-1-2009.indd   37 02.04.2009   15:13:38 Uhr


